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TOP: Ausbau der Straße "Über dem Hagen" in Fleckenberg, 1. BA 

- Beschlussfassung über das Ausbauprogramm 
- Abschnittsbildung gem. § 5 der Erschließungsbeitr agssatzung 

 
 
1. Beschlussvorschlag 
 
- Beschlussfassung über das Ausbauprogramm 
 
Der Technische Ausschuss stimmt dem vorgeschlagenen Ausbauprogramm zu. 
 
- Abschnittsbildung nach § 130 Abs. 2 Sätze 1 und 2  BauGB 
 
Der Technische Ausschuss schlägt der Stadtvertretung die Bildung eines Abschnittes gem. 
§ 130 Abs. 2 Sätze 1 und 2 BauGB vor.   
  
 
 
2. Sachverhalt und Begründung 
 
Beschlussfassung über das Ausbauprogramm 
 
Die Straße „Über dem Hagen“ in Fleckenberg ist in einem Zustand, der einen erstmaligen 
Ausbau zwingend erforderlich macht. Die Verkehrsfläche wird aufgrund ihrer Funktion als 
Verkehrsmischfläche in einer Breite von 4,80 m errichtet, das heißt, Fußgänger und Kraft-
fahrzeugverkehr benutzen eine höhengleiche Fläche. Der Fahrbahnbelag wird in Asphalt-
bauweise erstellt. Als Randeinfassung ist ein Pflasterstreifen sowie eine dreizeilige Rinne zur 
Entwässerung vorgesehen. Zur Straßenentwässerung wird der Regenwasserkanal in Teilbe-
reichen ergänzt. Ebenso wird die Straßenbeleuchtung nach Vorgabe der RWE ergänzt. In 
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der Anliegerversammlung am 06.09.2006 wurden die Anwohner eingehend über die Aus-
bauplanung sowie die anstehenden Kosten informiert. Die Maßnahme ist nach § 127 Bau-
gesetzbuch in Verbindung mit der städtischen Straßenbaubeitragssatzung beitragspflichtig. 
Beginn und Ende der Ausbaustrecke sind aus dem beiliegenden Lageplan ersichtlich.  
 
Abschnittsbildung gem. § 130 Abs. 2 Sätze 1 und 2 B auGB 
 
Für die beitragsrechtliche Abrechnung der Erschließungsanlage ist die Bildung eines Ab-
schnittes notwendig. Der Abschnitt erstreckt sich von der Jagdhauser Straße bis zum Ende 
Flurstück 1103. Er orientiert sich an den örtlich erkennbaren Merkmalen (Entwässerungsein-
richtung, Straßenbeleuchtung, Fahrbahnsubstanz). Der für diesen Abschnitt ermittelte Er-
schließungsaufwand wird nach § 131 Abs. 1 BauGB auf die durch den Abschnitt erschlosse-
nen Grundstücke gem. den Vorgaben der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbei-
trägen in der Stadt Schmallenberg verteilt. 
 
 
  
 
 


